
Kalte Progression verhindern – 
 Mittelstandsknick abbauen 

Ohne eine regelmäßige Anpassung kann in unserem 
progressiv gestaffelten Steuersystem die individuelle 
Steuerlast selbst dann steigen, wenn ein Einkommens-
zuwachs lediglich im Umfang der Inflation erfolgt. Davon 
sind besonders Steuerzahler mit kleinen und mittleren 
Einkommen betroffen. Eine regelmäßige Anhebung des 
Grundfreibetrags und eine Verschiebung des Tarifver-
laufs mildern die Wirkung dieser „kalten Progression“ 
ab. Auch in der kommenden Legislaturperiode sind 
regelmäßige Anpassungen erforderlich. Mittelfristig 
sollte der „Mittelstandsknick“ im Tarifverlauf beseitigt 
werden. Derzeit greift der Spitzensteuersatz bereits ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 57.919 €. Seit 
1960 greift der Spitzensteuersatz immer früher und 
damit eben nicht mehr nur für Spitzenverdiener, sondern 
für breite Teile der Mittelschicht. 

Steuerverfahrensrecht praxisgerecht 
 modernisieren 

Die Erfüllung der steuerlichen Pflichten ist für Unterneh-
men mit erheblichem Bürokratieaufwand verbunden. 
Mit zunehmender Digitalisierung und elektronischer 
Datenübermittlung wachsen die Anforderungen an die 
Unternehmen deutlich. Daher ist es unverzichtbar, das 
Steuerverfahrensrecht für die Unternehmen praxisorien-
tiert zu gestalten. 

Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen 

Der Solidaritätszuschlag muss für alle Steuerpflichtigen 
verfassungskonform abgeschafft werden. Das würde 
insbesondere kleine und mittelständische Personen
unternehmen angesichts der krisenbedingt schwieri-
gen Finanzsituation entlasten und mehr Spielraum für 
dringend notwendige Investitionen im Strukturwandel 
schaffen.

D
ie steuerliche Belastung ist in den letzten Jahren immer 

weiter gestiegen. Gerade Unternehmen sind von einer 

vergleichsweise hohen Steuerlast betroffen. Für Per-

sonenunternehmen ist die hohe Last der Einkommenssteuer 

besonders schädlich, sie schwächt die Finanzierungskraft klei-

ner und mittelständischer Unternehmen und führt dadurch zu 

negativen Auswirkungen auf Beschäftigung und Investitionen. 

Unternehmen brauchen deshalb dringend ein leistungsgerech-

tes und modern ausgestaltetes Steuersystem. STEUERSYSTEM LEISTUNGS-
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